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Vernehmlassungsverfahren   
 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

Änderung der Gebührenverordnung zum BG über Schuldbetreibung  
und Konkurs (GebV SchKG) 

Anlass für die vorliegende Revision ist die Verabschiedung von Artikel 8a Absatz 3 
Buchstabe d SchKG durch das Parlament am 16. Dezember 2016 (BBl 2016 8897); 
dabei wurde ein neues Verfahren geschaffen, mit welchem der betriebene Schuldner 
vom Betreibungsamt verlangen kann, dass über eine Betreibung keine Auskunft 
mehr gegenüber Dritten erteilt wird, wenn der Gläubiger während drei Monaten 
keine Anstalten getroffen hat, den Rechtsvorschlag beseitigen zu lassen. Wie bereits 
im Rahmen der Vorarbeiten festgehalten (Bericht der Kommission für Rechtsfra- 
gen des Nationalrates vom 19. Februar 2015 zur Parlamentarische Initiative 09.530,  
BBl 2015 3209 3218), ist für das neue Verfahren eine Gebühr vorzusehen. Die 
Revision schlägt zudem einige weitere Anpassungen der Gebührenverordnungen 
vor, deren Notwendigkeit sich in den letzten Jahren ergeben hat. Zudem wird die 
Gebührenverordnung an die geänderten Rahmenbedingungen bei der elektronischen 
Kommunikation mit den Betreibungsämtern (eSchKG) angepasst. 

Datum der Eröffnung: 11. April 2018 

Vernehmlassungsfrist: 13. Juli 2018 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei: Bundesamt für Justiz, 
Fachbereich Zivilrecht und Zivilprozessrecht, Bundesrain 20, 3003 Bern,  
Telefon +41 58 462 41 54, Fax +41 58 462 78 79, www.bj.admin.ch 

Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter: 
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 

24. April 2018 Bundeskanzlei  
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